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IVollzug des Baugesetzbuchesl(BauGB)
Iher: Anzeige gemäß $ 1 1 Absatz l BauGB des

IBad Di)rkheim

IMitVerfügung der Kreisverwaltung vom 04..1 2. 1 995,
Az.: 6 1 0-1 3/63/Bade-3 8/Ei-De wurde folgender
Anzeigevermerk erteilt
Aufgrund $ 1 1 Absatz 3 BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 IBGBI. l S
2253 1, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Erleich-
terung aron Investitionen und der Ausweisung und .Be
reitstellung von Wohnbauland jlnvestitionserleichte-

und Wohnbaulandgesetzl vom 22 April 1.993
IBCBI. l s. a6öl, in Verbindung mit $ 86 Absatz 6 der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 28. Novem-
ber 1986 ICVBI. S. 307, ber. GVBL. 1987 S."481,
zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Ände-

der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vo.m 8
März 1 995 IGVBI. S. 1 91, erklärt die Kreisverwaltung
Bad Dürkheim als zuständige höhere Verwaltungsbe-
hörde:'Eine Verletzung von Rechtsvorschriften bei der
Aufstellung des vom Stadtrat der Stadt Bad Dürkheim
am 29. August 1 995 als Satzung besah.lossenen Be-
baungsplanes 'Änderungsplan 1 - Wochenendhaus-

biet Am Lochacker -" wird nicht geltend gemacht
Bad Dtjrkheim. den 02.0 1 . 1 996
gez.: i. A. Eichner

Bebauungsplanes "Änderungsplan l zum Bebauungs-

plan WochenendhausgebietAm Lochacker" der Stadt

d

l
Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung
kann ab sofort während der Dienststunden bei der
Stadtverwaltung Bad Di)rkheim, Mannheimer Straße
24. Stadtbauamt, Zimmer 2.09, eingesehen werden.
Er wird zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über
seinen Inhalt wird aufVerlangen Auskunft gegeben 19
1 2 BauGBI.

111

lv

'\

Aufdie Vorschriften ijberdie Entschädigung von durch
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachtei-
len sowie überdie Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche gemäß $ .44 Ab-
satz 3 Satzl und 2 und Absatz 4 BauGB wird hinge-
wiesen .

Auf die Vorschriften über die Frist für die Geltendma-
chung einer Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, von Mängeln derAbwägung sowie die Rechts-
folgen des $ 2 1 5 Absatz l BauGB wird hingewiesen

Auf die Vorschrihen i)ber die Frist fijr die Geltendma-
chung einer Verletzung der Bestimmungen iJber die
Ausschließungsgründe l$ 22 Abs. l Gemeindeord-
nung Rheinland-Pfalz IGemOll und die Einberufung
und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinde-
rates l$ 3d GemOI gemäß $ 24 Absatz 6 Gema wird
hingewiesen.

V

VI

IDie genaue Abgrenzung des Bebauungsplangebietesl
hergibt sich aus der mit dieser Bekanntmachung veröf-l
Ifentlichten Planskizze. ' l
IBad Dürkheim, den 2. Januar 1 996
Igez.: Sülzle, Bürgermeister

vlli

Gemäß $ 1 2 BauGB wird die Genehmigung hiermit
ortsüblich bekanntgemacht
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in
Kraft



kreisverwaltun heim

Auskunft ertei.It :
Herr Eichner
Zimmer-Nr . : B ].ll
Telefon : 06322/961-170
Datum : 04 . 12 . 1995

StadtverwaltungBad Dürheim
Mannheimer Str . 24

Aktenz eichen :
610-13/63/BaDÜ-38/Ei-De

67098 Bad Dürkhein

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) ;
Stadt Bad Dür](heim;
Bebauungsplan nÄnderungsplan l zun Bebauungsplan
hausgebiet Äm LochackeF'l ?
Anzeige gemäß $ 1l Absatz l BauGB

Wochenend

Aufgrund $ 1l Absatz 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. Dezember 1986 (BGBI. l S. 2253), zuletzt geändert durch
das Gesetz zur Erleichterung von investitionen und der Ausweisung
und Bereü.tstellung von Wohnbauland ( Investitionserleichterungs-
ynd.Wohnbaulandgesetz) vom 22. Äpri.1 1993 (BGBI. l S. 466), in
Verdi.ndung nit $ 86 Absatz 6 der Landesbauordnung Rhei.nland-Pfalz
von 28. November 1986 (GVBL. S. 307, ber. GVBL. 1987 s. 48), zu-
letzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung der Landesbau-
ordnung.Rheinland-Pfalz vom 8. März 1995 (GVBL. S: 19), erklärt
die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als zuständige höhere Verwal-
tungsbehörde :

Ei.ne Verletzung von Rechtsvorschriften
bei der Aufstellung des
vom Sta(itrat
der Stadt Bad Dürkheim
am 29 . August 1995
qls Satzung beschlossenen Bebauungsplanes
iiÄnderungsplan l zum Bebauungsplan Wochenendhaus
gebiet Äm Lochackern
wird nicht geltend gemacht

In Auftrag

?z,.z----
(Eichner)

3

Pos tfachanschrift:
Postfach 15 62
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Straße ll
67098 Bad Dürkheim

lëlefon: (06322) 961 - 0
lëlefax: (06322) 961 -254

Postgirokonto Nr. 15940-676
(BLZ 545 10067)
Amt Ludwigshafen/Rhein

Girokonto Kreissparkasse
(BLZ 54651240)
Bad Dürkheim Nr. 141

Kreissparkasse Grünstadt
(BLZ 54551240)
Nr. 10 000 263



Ausfertigung Amtsplan

S TADT BAD DÜRKHE IM

Bebauungsplan "Änderungsplan l
Bebauungsplan Wochenendhausgebi.et -am

zum
Lochacker. -

Begründung

E3ebaluungsplanes.
KreËsvorwaltung Bad Dilrliheim
Bad Dtllrl(heim, dcn .#?$ß:dPZ.'dy@

ITD.Auftragcaz.
(Eichner)
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1 . 4jlgemeines

Der Bebauungsplan "Am Lochacker" wurde bislang einschli.eßlich der vorliegen
den Änderungsplanung zweimal geändert. Der Änderungsplan l wurde jedoch nie
bis zur Rechtskraft geführt. Er wurde bi.s zur Auslegung durchs Verfahren
geführt, welches dann aber ins Stocken kam.
In der Fo].gezeit erkannte di-e Kreisverwaltung dle Planrei.fe des Änderungs--
planes l an und genehmi-gte auch diverse Bauvorhaben danach. Aufgrund der
langen Zeitspanne seitdem zweifelte dle Kreisverwaltung in der jüngeren
Zeit an der P]anreife, weswegen sich der Bau- und Entwick].ungsausschuß mit
Datum vom 25.04.1994 fÜr di.e Neuaufrollung des Änderungsplanes l zum Bebau--
ungsplan "Am Lochacker'' ab der vorgezognenen Einwohnerbeteiligung ent--
schied, um a].]e re]evanten Be]ange in die P]anänderung miteinbeziehen zu
können. A\ißerdem beschloß der Bau-- und Entwlcklungsausschuß einige gegen--
über dem ersten Änderungsp].anentwurf abweichende Planinhalte air die neue
Änderung. Der Name und der Aufstellungsbeschluß zum Änderungsplan l zum
Bebauungsplan "Am Lochacker" bleiben beibehalten.

Der Bebauungsplan ''Wochenendhausgebi.et Am Lochacker'' wurde mi.t Verfügung
vom 31.03.1969 Az. : 421--360--N27/4/RVO genehmi.gt,

1 . 1 Geltungsbereich

Beschreibbung dea Geltungsbereiches
nAnderungsplan l zum Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 'Am Lochacker'"

Im Norden wi.rd das Bebauungsplangebiet begrenzt durch die Landesstraße 518
mi.t der Plannummer 2180, i.m Osten durch di.e Kreisstraße 3 (ist gleichzeitig
Gemarkungsgrenze zwischen Leistadt und Ka].lstadt) mit de.r Plannummer
2487/58. Dle Bildliche und westl i.che Begrenzung. des Bebauungsplangebletes
bi.Idee di.e Gemarkungsgrenze zwi.schen Lei.stadt und Hardenberg, so daß der
das Wochenendhausgebi-et im Süden und Westen abgrenzende Wald- und Wirt--
schaftsweg mit der Plannummer 2181/1 sich noch im Geltungsbereich des Bebau
ungsp].anes befindet

Damit ist der Geltungsbereich des Änderungsp].anes l gegenüber dem Bebauungs
plan ."Am Lochacker'' bis zur L 518 heran erweitert. ohne jedoch in diesem
Erweiterungsbereich zusätzliche bauliche Nutzung zuzulassen.

1 . 2 Aufstellungsbeschluß

Der Stadtrat hat in sei.ner Si.tzung vom 26.02.1994 den Aufstellungsbeschluß
zum "Anderungsplan l zum Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 'Am Lochacker '"
gefaßt. Di.eber wurde im Amtsblatt Nr. 26 vom 04.0?.1985 ortsüblich bekannt
gemacht

2.. P]anungsz]e].e und Grundsätze zu den Änderungen
2.1 Gründe file die Planänderun
Der iirsprüngl i.che Bebauungsplan "Wochenendhausgebiet Am Lochacker'' von 1969
hatte nicht dle Qua]i-tät eines qua]ifizierten Bebauungsp].anes in Sinne des
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S30 BauGB. Denn dort waren keine Festsetzungen zum Maß der pauli.chen Nut--
dung festgeschri.eben.
Di.e Verwaltung hatte i-n der Zeit der Anwendung des Bebauungsplanes die
maxi.mal überbaubare Fläche von 50 M2 in den Bebauungsplan quasi "hlneinprak
tiziert" - ohne rechtliche Grundlage. Ei-n 1984 ei.ngegangener Bauantrag mit
ei.ner iiberbauten F].äche größer als 50 H2 war Anlaß, den Aufstellungsbe--
Bch].uß file die Änderung des Bebauungsp].ines zu fassen.
Der Bebauungsplan von 1969 hatte auch deü großen Mangel, daß zwäl i.m Namen
des Bebauungsplanes der Begriff "Wochenendhausgebiet" entha].ten war, i.n den
Festsetzungen jedoch die rechtsverbindliche Festsetzung der aussch]]eß].i.-
chen Beschränkung auf Wochenendnutzung fehlte .

Auf die Gründe für die erneute Aufrollung des Verfahrens +rurde bereits zuvor
eingegangen .

2 . 2 L49e sowie vorhandene Flächennutzung
Die ursprüng]ich ]andw]rtschaft].ich genutzten Flurstü'cke i.m Geltungsberei-ch
des Bebauungsplanes si.nd Belt der Rechtskraft des Bebauungsplanes ''Wochen--
endhausgebi.et Am Lochacker" zu einem Großteil mi.t Wochenendgebäuden bebaut
worden. Rund ein Dutzend der Wochenendgrundstücke sind noch unbebaut.
Der Ge[tungsbereich des Bebauungsp].alles befindet sich im Haardtrandbere]ch,
wobei sich der westli=che Geltungsberei.ch naturräumlich bereits in den Wald--
rand integriert hat und sich im östli.chen Bereich noch einzelne Wi.ngerte
befinden. Aufgrund der topographischen Lage liegt das Lochackergebiet nicht
exponiert.. Aus keiner Richtung ist das Wochenendhausgebiet von der Ferne aus
e i.nsehbar

r'l

2 .3 Verfahren in Bezug auf den Flägbennu+zungsplan
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan von 04.01.1982 ist die Fläche des
nÄnderungsplanes l zum Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 'Am Lochacker'"
a].s Sonderbaufläche "Wochenendhausgebiet" gekennzeichnet. Demnach wird der
Bebauungsplan gemäß $8 Aba. 2 BauGB aua dem Flächennutzungsplan entwickelt

2 . 4 ?lanungggrundsätze
Durch die Begrenzung der zu].äsaigen Grundfläche je Wochenendgebäude auf ein
air Wochenendgebäude übliches Maß und die Festlegung von Mindestgrundstücks
größen wird aufgrund des Bebauungsplanes zukünftig nur noch ei.ne stark
begrenzte zusätzliche bauliche Nutzung in diesem Haardtrandbereich zulässig
Sein

-- Art der baulichen Nutzung
Durch die nun eindeutige Beschränkung auf Wochenendgebäude ist rechtlich
ende i.ch k]argeste].].t. daß Dauerwohnstätten i.m Lochacker-Gebiet nicht zu]äs
sig sind.

-- Maß der bau].lehen Nutzung
Die überbaute Fläche sowie die Nebengebäude sind auf ein i.m Umfeld verträg
loches und der Wochenendnutzung entsprechendes Maß beschränkt. Auch der
Aufenthalt i.n anderen Nutzungsebenen ist untersagt. Aufgrund dieser Be--
schränkungen werden keine Gebäude in einer Größe entstehen können, dle
widerrechtlich zum Dauerwohnen umfunkti.oniert werden.

Mi.ndeatgrundstiickagrößen
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Durch dle Festsetzung der Mindestgrundstiicksgrößen wird verhindert, daß die
Grundstücke im Wochenendhausgeblet in viele Kleinstgrundstiicke aufgeteilt
und bebaut werden können .

Anpflanzen und Erhalten von Bepflanzungen

Für Neuanpflanzungen ist eine Auswahl aus den Pflanzenlisten zu treffen.
Der vorhandene Baumbestand ist weitgehend zu erhalten.. Hi.erdurch so].l Natur
und Landschaft im Bebauungsplangebiet so wenig wie mögli.ch durch die Wochen
endnutzung gestört und bei Neupflanzungen landschaftsgebunden entwickelt
werden

Geataltungavorschriften
\

Zie]. der Festsetzungen zur äußeren Gestaltung pauli-cher Anlagen sowie der
Stellplätze und .unbebauten Flächen ist. es, ein der Region imjweiteren Sinn
und der Haardtrandsituati.on im engeren Sinn entsprechendes Grundmuster an
Formen, Farben und Materialwahl vorzugeben. Ferner soll di-e Versickerung
der Oberflächenwässer gefördert werden.
Di.e Vorschri.feen zu Elnfriedungen, Abgrenzungen. Stiitzmauern und deren
Gestaltung wurden entsprechend den Vorschriften der anderen Wochenendhausge
b i.ete der Stadt formu].left

Verwi.rklichung der Ziele dea Naturschutzes und der Landespflege

Durch dle starke Beschränkung der baulichen Ausnutzbarkeit des Änderungspla
nes gegenüber der ersten Fassung wird der mögli.che Eingriff in Natur und
Landschaft sehr stark reduziert

3.

3 ; ].

twohner ünd der Träger öffent].i.cher

.nerbeteijjquna

Der Termin zur.vorgezogenen Einwohnerbetelligung wurde am 13. 10. 1994 durch
geführt. Die Einladung erfolgte in ortsübllcher Weise im Amtsblatt Nr. 35
vom 29.09.1994. Es wurden keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht

3.2 Auswertung der Beteiligung det Träger öffentli.cher Belange sowie der
öffent.].i.chen Auslegung

Die Betet.ligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Zei.t vom
30.09.1994 bi.s zum 11.11.1994.
Aufgrund der Stellungnahmen der Träger "Pfalzwerke", "Straßen-- und Verkehrs
amt Speyer'' und ''Forstamt Hardenburg'' wurde der Bebauungsplanentwurf abgeän
den bzw. ergänzt. Weitere Bedenken oder Anregungen. die der Abwägung
unterzogen werden mußten, wurden van den Trägern öffentlicher- Belange nicht
vorgebracht

In der Zeit vom 24.04.1995 bis einschli.eßllch 23.05.1995 lag der Bebauungs--
plan bel der Stadtverwaltung öffentli.ch aus. Ein Schreiben mi.t Bedenken, und
Anregungen wurde von einem betroffenen Bürger eingereicht. Die vorgebrach--
ten Bedenken wurden durch den Stadtrat zurückgewiesen.

Seite 5

Auswertung der Betei].igung der Ei.
Belange    
Auswertung der vorgezogenen Einwo



4 . Abwägun

Da weder von den Einwohnern, noch von den Trägern öffentlicher Belange
Bedenken oder Anregungen vorgebracht wurden. di.e nicht im Bebauungsplänent
wurf berücksichtigt werden konnten, hatte der Stadtrat im Rahmen seiner
Abwägungspflicht vor der Auslegung keine Entscheidung zu treffen. Zu ent--
scheiden hatte der Stadtrat tiber die während der Auslegung vorgebrachten
Bedenken. Diese wurden im Rahmen der Abwägung zurückgewiesen.

5 . Maßnahmen zur Rea].i.slerun

Die inneren Erschli.eßungswege im Wochenendhausgebiet si.nd in einem file die
Wochenendnutzung ausrei.chendem Maß hergestellt . Auch dle Strom'qeraorgung
ist gest.ebert
Eine Wasserversorgung bzw. die Kanalisati-on existiert i.m Wochenendhausge--
beet Lochacker nicht und ist auch nicht geplant

Aufgeste].It/ergänzt 23.09.1994/28.09.1994/03.04.1995/23.08.1995

durch das Stadtbauamt Bad Dürkheim

Bürgermeister

.'q
Begründung zum Bebauungsplan "Wochenendhausgebiet Aßa Lochacker"

(Die Begründung 81urde iü unveränderter Form übernommen)
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ANLA.GE l
UNVERANDERT UBERNOMMEN

F E RTI G U N G

.}ü. ü'..g.
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]3c! rtiltau 'in "{

tInI d'-€= 3-.:1.3.r.l: =.:1 0c!!cncndhf:'.Lc::ri.!ndstticl-:cn n cii=ui(o!::ncn, ku'-t di
.lemcindc it ist:'.=it !{.;.r d'::.' ('Lcbict der'Gcvannc '';\=: :ochs,ckGT''
cincn Bebcuun:Spn.:.11 für 'ochcn ndhäu:cr uTst:!Ll;.
Zu.p V-:rvirk].icËiung dcs B.:})auungsplancs ist lediglich eine Vcr--
messung in Eigcnbcsitz vorgesehen. Kosten .entstehen der Gemeinde
tiicb.t. Die bereits entstandenen Kosten fUr Planung trurden von
den c.inzclnen Grundstücksbesitzern vo].l gctra.gcn.
Die ochcnendhäuscr sind je n=.ch Größe und Bauart nit einer in
der Baugcnelunlgung f staus-=üzcnden Anzahl .von :land:cuerlöschern
aus zuc tattcn
Di= Abr;ässer und 'äka].ien sind in geschlossenen, we.sse:'dich.ten
Gru'öcn (!.!lade minh.alt 2 c'o=) zu saune].ri und je .flach. 3edaz'f .-
ohne das 3ribtE .geschädigt oder bccachteili;t trerdcn këianen-
äuszuf&b..r=H eder Q,uxn den eigenen G:'undctück z'u vci"-:enten,
!;!ii]]. ist auf d=n geneind]icb.en Ë.b]agcp].atz zu. verbri-ngcn oder
dccz eigenen Grundstück zu ëc::sitigcn
A.uf :ta;nahmen zin =rsch].meßung dcs. B;;.uge'öictcs (Bau von \fegen,
Kanalisatiozl, Versoz-gun.gs].eitungcn usv-) ; besteht auch ziacb Er--
teilung der Bauer].a.ubnis k:in A.nspruch.
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Der

Die Begründung auDI 7ocbeaeadbebbauungaplaa' Locbacke.Ë. b&t.
l.a der' Zelt von. 12-. Gk.taler 1967 béla. a]ascb].... lë. 'iTo+eabaz' t967
d.rfeRtll.cb aus8flegen.

Lelsta.dt, deü 27. SebBeaibel' .1967
Geaelndevelwalttug

./'
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Ausfertigung

S ATZ UNG

Über den Bebauungsplan ''Änderungsplan l zum Bebauungsplan
Wochenendhausgebi.et 'Am Lochacker' '' der Stadt Bad Dürkheim

Der Stadtrat der Stadt Bad Dürkhei.m hat i.n sei.ner Sitzung
am 29.08.1995 aufgrund des S 24 der Gemei.ndeordnung
(GemO) für Rheinland Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBL. S.
153) folgende Satzung beschlossen:

sl

l Für das Bebauungsplangebiet ''Änderungsplan l zum
Bebauungsplan Wochenendhausgebi.et 'Am Lochacker ' ''
wird ei.n Bebauungsp]an er]assen, der aus fo].lenden
Tei.len besteht

a) zeichnerische Darstellung
b) textil.che Festsetzungen .

2 Dem Bebauungsplan i.st ei.ne Begründung bei.gefügt

S2

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentli.chen Bekannt
machung in Kraft
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